
AG Elektrizitätswerk Maienfeld 
 
 

Preisblatt EWM für Gebühren und Dienstleistungen ab 1.1.2012 
 
 
 
Dienstleistungen 

 
exkl.  

MWST 

 
inkl. 8.0 % 
MWST 

 
Messdatenbereitstellung für Energieerzeugungsanlagen 
Anlagen <= 30 kVA, pro Messstelle, quartalsweise Auslesung 
Anlagen >30 kVA, pro Messstelle, monatliche Fernauslesung 
Anlagen >30 KVA, pro Messstelle, tägliche Fernauslesung 
 
Diverse 
Lastgangmessungen (auch Summierungen), Auswertungen pro Messstelle,    
   wiederkehrend 
Lastgangberatung vor Ort (max. 3h) 
Netzanschluss ohne Netznutzung 
 

 
 

8.25 CHF/Mt. 
42.35 CHF/Mt. 
81.00 CHF/Mt. 

 
 

42.35 CHF/Mt. 
 

250.00 CHF 
5.50 CHF/Mt. 

 
 

8.91 CHF/Mt. 
45.74 CHF/Mt. 
87.48 CHF/Mt. 

 
 

45.74 CHF/Mt. 
 

270.00 CHF 
5.94 CHF/Mt. 

 

 
 
Gebühren 

  

 
Erschwerte Datenerfassung / Ablesung 
 

 
30.00 CHF 

 
32.40 CHF 

 
 
Inkassogebühren 

  

 
Verzugszins und Mahnspesen 
Befindet sich ein Kunde gemäss Zahlungsfrist im Verzug, so kann ab Fälligkeit 
Verzugszins zu 5 % in Rechnung gestellt werden. Werden Verzugszins / Mahnspesen 
durch den Kunden nicht bezahlt, so können diese nachbelastet werden. 
 
Mahnspesen 2. Mahnung 
Mahnspesen 3. Mahnung 
 

 
 
 
 
 
 

10.00 CHF 
20.00 CHF 

 
 
 
 
 
 

10.80 CHF 
21.60 CHF 

 
Zusatzkosten Inkasso: (im Wiederholungsfall) Einzug in bar vor Ort, Überbringung  
der Abschaltandrohung 
 
Abschaltung der Bezugseinheit: die Einschaltung kann im Wiederholungsfall  
ebenfalls in Rechnung gestellt werden 
 
Montage Inkassosystem vor Ort: Abschaltung der ganzen Bezugseinheit bzw. Ersatz 
des bisherigen Zählers. Im Wiederholungsfall wird der Ansatz auch für die Demontage 
verrechnet. 
 
Montage Inkassosystem vor Ort: Die Abschaltung betrifft nur einzelne Anlageteile, es 
ist grösser Aufwand nötig, da aus betrieblichen Gründen nicht die ganze Anlage 
abgeschaltet werden kann. 
 
Abschaltung bei Zutrittsverweigerung: Wird der Netzbetreiberin für Inkasso-
Massnahmen oder für Kontrollen der Zutritt zu den Messeinrichtungen  oder dem Haus-
anschluss verweigert, erfolgt die Unterbrechung auf  der Hauszuleitung. Die Folgekosten 
für Unterbrechung und Instandstellung gehen zu Lasten des säumigen Kunden 
 

 
30.00 CHF 

 
 

50.00 CHF 
 
 

100.00 CHF 
 
 
 

n. Aufwand 
 
 
 

n. Aufwand 

 
32.40 CHF 

 
 

54.00 CHF 
 
 

108.00 CHF 
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Preisreduktionen 

  

 
Messkreise, Reduktion Netzgrundpreis 
Modell EP 
Modell DP 
 

 
 

-5.00 CHF/Mt. 
-10.00 CHF/Mt. 

 
 

-5.40 CHF/Mt. 
-10.80 CHF/Mt. 



  
AG Elektrizitätswerk Maienfeld 
 
 

Erläuterungen zum Preisblatt  
(Auszug aus ABN und AGB NN & EL) 
 
 
Messdatenbereitstellung für Energieerzeugungsanlagen 
Die Kosten für die Messdatenbereitstellung der Rücklieferung gehen zu Lasten des Erzeugers. Alle  
Erzeuger mit einer Anschlussleistung > 30 kVA müssen mit einer Lastgangmessung mit automatischer  
Datenübermittlung ausgestattet sein.  
 
Lastgangmessungen / Summierungen 
Bestehen am gleichen Anschlusspunkt mehrere Leistungsmessungen für den gleichen Grosskunden,  
so kann der Kunde den Gesamtbezug an diesem Anschlusspunkt über Lastgangmessungen und  
Summierungen verrechnen lassen. Dadurch erhält der Kunde die Möglichkeit, seinen Leistungsbezug  
über alle seine Messstellen am gleichen Anschlusspunkt zu optimieren.  
 
Lastgangberatung 
Einmalige Erhebung und Auswertung des Lastgangs (Viertelstunden-Leistungswerte) inkl. Besprechung  
vor Ort mit Optimierungsansätzen (max. 3h, weitere Aufwendungen werden nach Aufwand verrechnet).  
 
Netzanschluss ohne Netznutzung 
Einstellung der Netznutzung auf Wunsch des Kunden (Zähler wird demontiert und die Übergabestelle  
plombiert). Für die weitere Aufrechterhaltung des Anschlusses sowie die Vorhaltung der mit dem  
Netzkostenbeitrag bestellten Leistung wird ab diesem Zeitpunkt eine monatliche Gebühr verrechnet.  
  
Messkreise 
Jede Bezugseinheit wird separat gemessen. Im Ermessen der Netzbetreiberin können übergeordnete  
Messungen (Messkreise mit mehreren Bezugseinheiten) gestattet werden. Für jede dadurch nicht separat  
gemessene Bezugseinheit ist ein Grundpreis zu entrichten, für die fehlende Messung kommt jedoch eine  
Reduktion auf diesem Grundpreis zur Anwendung. 
 
Erschwerte Datenerfassung  
Ist ein Zähler schwer zugänglich und die Datenerfassung mit zusätzlichem Aufwand verbunden, wird  
der Mehraufwand separat in Rechnung gestellt.  
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